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AUSZUGAUS DEM PROTOKOLLDES REGJERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

29. März 1988 Nr. 926

EG Oensingen: Genehmigung der Aenderung des Strassen- und ßauli
nienpianes “Fussweg inneres Mühlefeld West° und
Grundlagen für die Baulandumlegung “Inneres Mühle-
feld West

Die Einwohnergemeinde Oensingen unterbreitet eine Aenderung des

Strassen- und Baulinienplanes “Inneres ~ühlefe1d West“ und die

zur Durchführung der 3aulandumlegung “Inneres [~üh1efe1d West“

notwendigen Unterlagen nach § 10 3LU-V (Darstellung des Altbe

standes und Reglement über die speziellen Bedingungen) zur Ge

nehmi gung.

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1. Strassen- und Baulinienplan

Im Zusammenhang mit der Baulandumlegung musste auch die Er

schliessung überprüft werden. Im Umlegungsgebiet wird über der

Spei sel eitung des ~i ttel gäubaches von der Mühlefel dstrasse bis

zur Bienkenstrasse eine Fusswegverbindung festgelegt. Diese

darf als zweckmässi g taxiert werden. Die Auflage fand :vom 7.

Januar bis 5. Februar 1988 statt, wogegen keine Einsprache

eingereicht wurde. Da diese Erschliessung recht- und zweck

mässig ist, kann sie vom Regierungsrat genehmigt werden.

2. Baulandumlegung

Die Unterlagen für die Durchführung der Baulandumlegung “In

neres Hühlefeld West“ sind vom 7. Januar bis 5. Februar 1988

öffentlich ausgeschrieben worden. l~ährend dieser Frist sind

keine Einsprachen eingereicht worden, so dass der Gemeinderat

diese Grundlagen genehmigen konnte.
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Forwell wurde das Verfahren richtig durchgeführt; materiell

sind keine Bemerkungen anzubringen, so dass diese Grundlagen

genehmigt werden können.

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen- und Saulinienpian ~Fussweg Inneres ~4ühlefeld

~4est“ der Einwohnergemeinde Censingen wird genehmigt.

2. Die Einwohnergemeinde Oensingen wird verhalten, dem A~it für

Raumplanung noch 4 Exemplare des genehmigten Strassen- und

Baulinienplanes Cl Plan rissfester Ausführung) - versehen mit

den Genehmigungsvermerken der Ge~;ieinde und Unterschriften von

Ammann und Gemeindeschreiber - bis zum 15. April 1988 zuzu

stellen.

3. Die Grundlagen (Darstellung des Altbestandes und Reglement

über die speziellen Bedingungen) für die Durchführung der Bau

landuinlegung “Inneres ~1ühlefeld West~ der Einwohnergemeinde

Oensingen werden genehmigt.

4. Die Einwohnergemeinde Oensingen wird beauftragt, aufgrund von

§ 87 Abs, 3 3auG das Veränderungsverbot unter Beilage der Dar
stellung des Altbestandes im Grundbuch anmerken zu lassen.

Der Staatskanzlei
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1. e n e h~1~ i g u n g s geb ü h r:
P u b 1 i k a t 1 o n s k o s t e n:

zahlbar innert
30 Tagen

Fr. 350.--
Fr. 23.--

Fr. 373.--

(Kto. 2000.431.00)
(Kto. 2020.435.00)

(Staatskanzlei Nr. 78)
ES

Geht an:

Bau-Departement (2) pw/ss
I~echtsdienst pw (2) mit Unterlagen
Departementssekret&r
Hoch bau amt
Tiefbauamt
r~ •~r ‘ s

- ..ir~ 1 f
c für Raum 1 ung 2) mit 1 gen. Erschliessungsp]an, reiss

fest (später)
- Kreisbaua~t II, 4600 Olten
- Ar~tschreiberej Balsthal, 4710 Balsthal mit 1 gen. Erschlies

sungsplan (später)
- Katasterschätzung (2), mit 1 gen. Erschliessungspjan (später)
- Fi nanzverwaltung,‘Debi torenbuchhaltung (2)
- Baukom~issjon der Einwohnergemeinde 4702 Oensingen
- Am~iannamt der Einwohnergemeinde, 4702 Qensingen (2), mit 1 gen.

Plan (später) Einzahlungsschein/EINSCHREIBEN
- Ingenieurb~r~ 353. von Rolistrasse 29, 4102 Oensingen (Herr

St eI, 1 k e)
- Amtsblatt, Publikation:

“Ei nwohnerge;~ei nde Oensi ngen:
Der S rassen- und Baulinien~jan “Fuss~eg Inneres ilühle
feld ~est“ wird geneh~igt.

Kostenrechnung der Ei nwohnergei~ei nde Üensi ngen




